
Genertd ..... ',' ... hmg-Neummd.hIlzlpleT_ 

dem Maß das SelbstbestinunllDgsrecht ausüben und sich zu 
souveränen IIDd unabhängigen Staaten entwickeln, 

zutiefst besorgt darüber, daß es nach wie vor zu fremder 
milillirischer Intervention IIDd Besetzlmg beziehongsweise zur 
Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das Selbst
bestimmungsrecht einer zunehmenden Anzahl souverllner 
Völker und Nationen IIDterdrilckt zu werden droht oder bereits 
unterdrückt worden ist, 

mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, daß als Folge 
des weiteren Vorkommens solcher Handlungen Millionen von 
Menschen als F1i1cht1inge und Vertriebene heimatlos geworden 
sind beziehungsweise heimatlos werden, IIDd nachdrflcklich 
darauf hinweisend, wie dringend erforderlich konzertierte 
internationale Maßnahmen zur Milderung ihrer Lage sind, 

unler Hinweis auf die von der Menschenrechtskommission 
auf ihrer sechsonddreißigstenl8, sichemmddreiBigsten19, 
achtunddreißigsten"', neununddreißigsten", vierzigsten22, 
einundvierzigsten", zweiundvierzigsten"', dreiundvierzig
sten"', vierundvierzigsten"', filnfundvierzigsten27, sechsund
vierzigsten28

, siebenundvierzigsten", achtundvierzigsten'", 
neunundvierzigsten" und filnfzigsten" Thgung verabschiede
ten einschlägigen Resolutionen über die Verletzong des 
Selbstbestinunongsrechts der Völker und anderer Men
schenrechte als Folge fremder miliIlIrischer Intervention. 
Aggression und Besetzung, 

In Bekriiftlgung ihrer Resolutionen 35135 B vom 
14. November 1980, 36110 vom 28. Oktober 1981, 37/42 vom 
3. Dezember 1982, 38/16 vom 22. November 1983, 39/18 vom 
23. November 1984, 40fl4 vom 29. November 1985, 411100 
vom 4. Dezember 1986,42194 vom 7. Dezember 1987,43/105 
vom 8. Dezember 1988,44/80 vom 8. Dezember 1989,45/131 
vom 14. Dezember 1990, 46188 vom 16. Dezember 1991, 
47/83 vom 16. Dezember 1992 und 48/93 vom 20. Dezember 
1993, 

" Stelle O.I/Idol Records of the Economic und Social Cormdl, 1980, 
Supplement No. 3 und Konigendum (FJ1980/13 und Kmr.l), Kap. XXVI, 
_A. 

~ EbcI., 1981, SuppkmentNo. Sund Konigendmn (FJ1981125 und Kmr.11 
Kap. xxvm,_A. 

.. EbcI., 1982, Suppkment No. 2 und Kmxigendum (FJl982ll2 und Kmr.l1 
Kap. XXVI,_A. 

U EbcI., 1983. SuppkmentNo.!lund Kmxigendum (FJl983/13 und Kmr.11 
Kap. XXVII, _A. 

" EbcI., 1984, Suppkment No. 4undKonigendum (FJl984/14 und Kmr.l1 
Kap.n._A. 

.. Ebd.,1985. Supplement No. 2 (FJl98SI22), Kap. n. _ A. 

.. Ebd.,1986, Supplement No. 2 (FJl986/22), Kap. n. _ A. 
" Ebd .. 1987, Supplement No. 5 und Konigenda (FJl987ß8 und Kmr.l 

und 2), Kap. n. _ A. 

" EbcI., 1988. Suppkment No. 2 und Konigendmn (FJl98llll2 und Kmr.1), 
Kap.n._A. 

21 EbcI., 1989. Supplement No. 2 (B/198912O), Kap. n. _ A. 
"EbcI., 1990, SuppkmentNo. 2undKmxigendum(FJl990/22und Kmr.l1 

Kap.n._A. 
" Ebd.,1991. Supplement No. 2 (B/19911221 Kap. n. _ A. 
30 Ebd.,I992, Supplement No. 2 (B/1992122), Kap. n. _ A. 
" Ebd.,1993, Supplement No. 3 (B/1993123), Kap. n. _ A. 
" EbcI., 1994, Suppkment No. 4 und Konigendmn (FJl994/24 und Kmr.11 

Kap.n._A. 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIsekretlI 
über das Selbstbestinunongsrecht der VÖlker", 

1. erkllJrt erneut, daß die universale Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einsch1ießlich derjeni
gen, die unler kolonialer, fremder oder aus1lIndischer Herr
schaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsiichliche 
Gewähtleistung und Einha1tung der Menschenrechte und für 
die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt; 

2. bekundet ihre entschiedene Zurl1ckwelsung fremder 
miliIlIrischer Intervention. Aggression und Besetzung, da diese 
in bestimmten Thi1en der Welt zur Unterdrücktmg des Selbst
heatimmongsrechts der Völker und anderer Menschenrechte 
gefIIhtt haben; 

3. fotrJert die dafOr verantwortIichen Staaten m4. ihre 
milillirische Intervention in fremden Ländern und Gehieten 
und deren Besetzung sowie jede Unterdrilcktmg, Diskriminie
rung, Ausbeutung und Mißhandlung sofort einzustellen, 
insbesondere die brutalen und Immenschlichen Methoden, die 
Berichten zufoIge bei der Begehung dieser HandlllDgen gegen 
die betroffenen Völker angewendet werden; 

4. beklogt das ffiend der Millionen Flüchtlinge IIDd 
Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen entwur
zelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige, 
sichere und ehtenvolle Rückkehr an ihre Heimstätten; 

5. emu:htdieMenschemechtskommission,derFrageder 
Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des Selbst
bestimmungsrechts, als Folge fremder miliIlIrischer Interven
tion, Aggression oder Besetzung auch kflnftig besondere 
Aufmerksam)rejt zu widmen; 

6. ersucht den GenemIsekretlIr, der GeneralversammIlIDg 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung unler dem Punkt "Selbstbestim
mllDgsrecht der Völker" über diese Frage Bericht zu erstatten. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/14!1, Das Recht des pgJ!l..tiueusisrhen Volkes auf SeJbst. 
...... UliiiilUDg 

Die Generalversammlung, 

im Bewl4fltse1n dessen, daß die Entwicklung freund
schaft)jcher, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichbe
rechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhender 
Beziehungen zwischen den Nationen zu den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen gehört, wie sie in ihrer 
Charta festgelegt sind, 

unter Hinweis auf die Internationalen Menschenrechts
pakte17

, die Allgemeine Erkll!rung der Menschenrechte", die 
Erklilrung über die Gewllhtung der Unabhllngigkeit an 
koloniale Länder IIDd VÖlker" sowie auf die Erklärung und 
das Aktionsprogramm von Wien. die am 25, Juni 1993 auf der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden', 

KennmJs nehmend von den im Friedensprozeß im Nahen 
Osten erzielten Fortschritten, insbesondere von der gegenseiti-

" Al49/402 und Add.1. 
" ResoltdiOD 1514 (XV). 



gen Anerkennung und der am 13. September 1993 in Wa
sbington erfolgten Unterzeichnung der GrundsatzerkIlIg 
Ober Regelungen betreffend eine vorlllufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Staates JsraeI und die PaIlIstinensische 
Befreiungsorganisation" sowie von den darauffolgenden 
Entwicklungen vor Ort, 

in Bekrllftigung des Rechts aller Staaten der Region. in 
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter 
Grenzen zu leben, 

1. bekrllftigt das Recht des pallIstinensiscben Volkes auf 
Selbstbestimmung; 

2. bringt dJe Hojfnung zumAusdruck, daß das pailistinen
sische Volk im Rahmen des derzeitigen Friedensprozess Dein 
Recht auf Selbstbestimmung bald ausiIben kann; 

3. fordert alle Staaten, SonderOIganisatonen und 
Organisationen des Systerna der Vereinten Nationen 1IIJCh
drilcklich tuif, das paIlIstinensiache Volk in Deinem Streben 
nach Selbstbestimmung auch weiterhin ZU unteratl1tzen. 

94. Plenarsitzung 
23. Det.ember 1994 

49/150. Der EInsatz von SIIldnem als MIttel zur Verfelzung 
c!er Meusehenreehte und zur Behblllenmg der 
AusiIbuDg des SeIl_lIeS!!"''''''''!!'\! eclds der VUlker 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihte Resolution 48/92 vom 20. Dezember 
1993. 

in Bekrllftigung der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Ziele und Grundslltze betteffend die strikIe 
Einhaltung der Grundslltze der souveränen Gleichheit, der 
politischen Unabhlingigkeit und der territorialen Unveraehrt
heit der Staaten und der Selbstbestimmung der Völker. 

mit der 1IIJChdrlJcklichen Alffforderung zur strengen 
Achtung des Grundsatzes der Nichtanwendung und N"IChtan
drohung von Gewalt in den internationalen Beziehungen, wie 
er in der Erklärung Ober völkerrechtliche Grundslltze fIIr 
freundsehaftliche Beziehungen und zUSßmmenarbeit zwischen 
den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Natio
nen'" weiter ausgef1lhrt wird, 

in der Erkenntnis. daß Söldner fIIr Aktivitäten eingesetzt 
werden, die gegen diese Grundsätze verstoßen, 

besorgt über die Bedrohung, die die Tätigkeit von Söldnern 
fIIr alle Staaten, insbesondere fIIr die afrikanischen Staaten und 
andere EntwicklungslUnder, darstellt, 

hlJchst beunruhigt darOber, daß Söldner nach wie vor 
internationalen kriminellen Aktivitäten nachgehen und dabei 
mit DrogllnhUndlern gemeinsame Sache machen, 

unter Hinweis auf alle ihte einschlägigen Resolutionen, in 
denen sie unter anderem alle Staaten verurteilt hat, die die An-

" Al4&'486-SI265IiO, Anhang; _ OJfIdalRlcords ofthe SecutIty CotuJ· 
cIl, Fony.e/ghlh Year. SuppIsnumt Jor JuIy. August mrd !Ißptmnber 1993. 
""_ SI26S6O. 

.. Resolnt/on 262S (XXV). AnIage. 
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werbung, die FinanzIerung, die AnsbiIdung, die Zusammenzi.,.. 
hung, die Durcbreise und den Einsatz von Söldnern zufassen 
oder dulden, mit dem Ziel, die Regierung eines Mitgliedstaatg 
der Vereinten Nationen, insbesondere eines Entwicklungs
landes, zu stiIrzen oder gegen nationale Befreiungsbewegun
gen zu klImpfen, sowie unter Hinweis auf die einschlägigen 
Resolutionen des SicherheilStids, des Wirtschafts.. und Sozial
rats und der Organisation der afrikanischen Einheit, 

tief besorgt Ober die Verluste an Menschenleben, die 
beträchtlichen Sachscbllden und die kurz- und langfristigen 
negativen Auswirkungen auf die VolkswirtBchaften der 
bettoffenen LIInder infolge von Söldnerangriffen, 

aberumgt von der Notwendigkeit, die internationaIe 
Zusamm'lllllfbeit zwischen den Staaten zur Verlriltung, 
Verfolgung und Bestrafung von Söldneraktivitäten Auszubauen 
und aufrechtzuerhalten, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderbericht
exslattets der Menschenrechtsfrommission fIIr den Einsatz von 
Söldnern37 und insbesondere von der darin geliu8erten Be
sorgnis, daß mit dem Söldnextum verbundene Aktivitäten trotz 
der Resolution 48/92 weiter andauern; 

2. erldlJrt erneut, daß der Einsatz von Söldnern sowie 
ihte Anwerbung, Fmanzierung und Ausbildung allen Staaten 
ernste Sorge bexeiten und die in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Ziele und GrundaUtze verletzen; 

3. fordert alle Staaten 1IIJChdrIJcklich tuif, die erforderli
chen Schritte einzoleiten und gegenüber der Bedrohung dorch 
SöldneraktivitUten höchste Wachsamkeit an den Thg zu legen 
und durch Gesetzgebungsma sicherzustellen, daß ihr 
Hoheitsgebiet und andere unter ihrer Kontrolle befindliche 
Gebiete sowie ihte Staatsangehörigen nicht fIIr die Anwer
bung, die Zusammenziehung, die Fmanzierung, die Aus
bildung und die Durchreise von Söldnern oder fIIr die Planung 
von Tätigkeiten verwender werden. die auf die Destabifisie.. 
rung oder den Sturz der Regierung eines Staates, die Be
drohung der territorialen Unversehrtheit souveräner Staaten 
oder auf die Beklimpfung nationaler Befreiungsbewegungen 
gerichtet sind, die gegen Koloninlherrschaft und fremde 
Interveation oder Besetzung kIIm;pfen; 

4. fordert alle Staaten tuif, soweit nicht bereits gesche
hen, die baldige Unterzeicbnung oder Ratifikation der Interna
tionalen Konvention gegen die Anwerbung, den Einsatz. die 
Finanzierung und die Ausluldung von Söldnern'" zu erwllgen; 

S. richtet dJe dringende Alffforderung an alle Staaten, mit 
dem Sonderberichter bei der ErfiIIlung seines Auftrages 
Z'tsammenzuarbeiten; 

6. ersucht das Sekretatia1s-Zentrum fIIr Menschenrechte 
erneut. sich vorrangig stärker um die Bekanntmachung der 
nachteiligen Auswirkungen von Söldneraktivitäten zu bemO
hen, denjenigen Staaten, die unter den Auswirkungen solcher 
Aktivitlilen leiden, beratende Dienste zu leiaten und im 
Rahmen der vorhandenen Ressourcen die Veranstaltung von 
Arbeitstteffen zu erwIIgen, mit dem Ziel, die politischen und 
rechtlichen Aspekte der in dem Bericht des Sonderbericht-

'" A/49f362. ADbang. 
SB Resolntfnn 44134, Anlage. 




